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mit Betrieben durchzusetzen. Es för
dert die sozialistischen Gemeinschafts
beziehungen, insbesondere den akti
ven Einsatz der Bürger und ihrer Kol
lektive zur Mehrung und zum Schutz 
des sozialistischen Eigentums, ihre 
umfassende Mitwirkung an der Ge
staltung der Arbcits- und Lebensbe
dingungen sowie ihr verantwortungs
bewußtes Handeln bei der Verhütung 
und Abwehr von Schäden an Leben, 
Gesundheit und Eigentum der Bür
ger. Es leistet einen entscheidenden 
Beitrag zur Herausbildung und Ent
wicklung der sozialistischen Lebens
weise und damit zugleich der sozia
listischen Persönlichkeit. Das ZGB 
gliedert sich in 7 Teile: Grund
sätze des sozialistischen Zivilrechts; 
das sozialistische Eigentum und das 
persönliche Eigentum; Verträge zur 
Gestaltung des materiellen und kul
turellen Lebens (allgemeine Bestim
mungen über Verträge, Wohnungs
miete, Kauf, Dienstleistungen, Kon
to-, Sparkonto-, Kredit- und Dar
lehensverträge, Versicherungen, Ge
meinschaften von Bürgern, gegensei
tige Hilfe und Schenkung); Nutzung 
von Grundstücken und Gebäuden 
zum Wohnen und zur Erholung; 
Schutz des Lebens, der Gesundheit 
und des Eigentums vor Schadenszu
fügung; Erbrecht; besondere Bestim
mungen für einzelne Zivilrechtsver- 
hältnissc. Das ZGB ist die erste Ko
difikation des sozialistischen Zivil
rechts in der DDR. Mit ihm wurde 
das von unserem Staat sanktionierte 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) aus 
dem Jahre 1896 vollständig außer 
Kraft gesetzt, nachdem bereits im 
Zuge der revolutionären gesellschaft
lichen Entwicklung große Teile durch 
neue Kodifikationen (Gesetzbuch der 
Arbeit, Familiengesetzbuch, LPG-Ge- 
setz, Vertragsgesetz u. a.) gegen
standslos geworden waren. Durch 
seine gegenüber dem BGB verein
fachte, eindeutige und übersichtliche 
Darstellung der Aufgaben, Rechte 
und Pflichten sind seine Regelungen 
eine Anleitung für alle Bürger und

Betriebe zur eigenverantwortlichen 
Gestaltung ihrer Rcchtsbeziehungen. 
Das ZGB ist zugleich eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Anwendung 
des sozialistischen Zivilrechts, insbe
sondere für die Entscheidung von 
Streitfällen durch die Gerichte und 
ihre konsequente Durchsetzung. Da
durch trägt das ZGB zur Gewährlci- 
leistung der Rechte der Bürger und 
zur weiteren Erhöhung der Rechts
sicherheit auf dem Gebiet des Zivil
rechts bei.

Zivilrecht: Zweig der sozialistischen 
Rechtsordnung der DDR, in dem ent
sprechend den verfassungsmäßigen 
Grundrechten und -pflichten die per
sönlichen und vermögensrechtlichen 
Beziehungen der Bürger durch den so
zialistischen Staat geregelt werden. 
Das Z. gibt den an den Z.sverhält- 
nissen Beteiligten Anleitung zur 
eigenverantwortlichen Gestaltung ins
besondere derjenigen gesellschaft
lichen Beziehungen, die sich bei der 
Befriedigung der materiellen und gei
stig-kulturellen Bedürfnisse zwischen 
Bürgern und Betrieben sowie den 
Bürgern untereinander ergeben. Es 
fördert die Entwicklung sozialistischer 
Gemeinschaftsbeziehungen, die allsei
tige Durchsetzung der sozialistischen 
Moral und entsprechender Verhal
tensweisen im Handeln und in den 
Beziehungen der Bürger und Betriebe. 
In seiner grundlegenden Kodifikation, 
dem —> Zivilgesetzbuch, wird der 
zivilrechtliche Inhalt der jedem Bür
ger nach der Verfassung zustehenden 
Rechtsfähigkeit dahin definiert, daß 
jeder Bürger sozialistisches Eigentum 
nutzen, persönliches Eigentum, Ur
heberrechte sowie andere Rechte er
werben und innehaben, —Verträge 
schließen und andere Rechtsgeschäfte 
vornehmen, über sein Eigentum durch 
Testament verfügen und erben kann. 
Die rechtswirksame Begründung von 
zivilrechtlichen Rechten und Pflichten, 
insbesondere durch Verträge, ist 
grundsätzlich von der Handlungs
fähigkeit abhängig, die uneinge-


